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Frage Antwort 
Wie kann ich mich zur Antrag-
stellung registrieren? 

Falls noch keine Antragstellung erfolgt ist, muss beim 
LandesSportBund NRW zuerst die 8-stellige Geschäfts-
nummer des LSB erfragt werden (die letzten 4 Stellen 
werden als „Schulnummer des LSB“ bezeichnet). 
Sobald Sie die Geschäftsnummer haben, gehen Sie beim 
Antragverfahren auf den Zugang für die Schulen. Als 
letzter Satz steht unten: „Sollten Sie noch nicht regist-
riert sein, klicken Sie bitte hier“. 
Dort geben Sie erst die 8-stellige Geschäftsnummer und 
danach die 4-stellige Schulnummer des LSB ein und 
klicken auf „registrieren“. 
Anschließend wird Ihnen auf Ihre offizielle Schulmail-
adresse hin (Schulnummer@schule.nrw.de) ein Pass-
wort gemailt, mit dem Sie sich einloggen. Nach dieser 
Registrierung vergeben Sie sich Ihr persönliches Pass-
wort (bitte aufschreiben und nicht vergessen!). Sollten 
Sie dieses persönliche Passwort vergessen, müssen Sie 
sich mit der Hotline des LSB in Verbindung setzen. 
(Tel. 0203 7381 -910/-936, Mo-Do. 9.00-15.00 Uhr) 

Wer darf einen Antrag stellen? Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, darf nur 
die Schule den Antrag stellen. Anträge zu Talentsich-
tungs-/Talentfördergruppen können durch die Projektlei-
tung bzw. die kommunalen Antragsteller vorbereitet 
werden. Die Schulleitung muss jedoch danach jeden 
dieser Anträge freigeben. 
 

Welche Bankverbindung muss 
im Antrag angegeben werden? 

Es darf nur die private Bankverbindung des AG- Lei-
ters angegeben werden, da es sich um eine personenbe-
zogene Zuwendung handelt. 

Muss man jedes Jahr einen 
Antrag stellen? 

Ja. Für jedes Schuljahr muss ein neuer Antrag gestellt 
werden. Es besteht die Möglichkeit, Anträge aus dem 
letzen Jahr zu kopieren, wenn es sich um die gleiche AG 
handelt (gleicher Leiter, gleiche Sportart). 

Wie kann ich den Antrag ko-
pieren? 

Sie loggen sich mit der 4-stelligen LSB-Schulnummer 
und Ihrem persönlichen Passwort ein und rufen die Liste 
der bereits gestellten Anträge auf. Bei der Jahresauswahl 
wählen Sie das zurückliegende Jahr. Dort sind alle ge-
stellten Anträge des vergangenen Jahres aufgelistet. Kli-
cken Sie den entsprechenden Antrag an und scrollen Sie 
bis zum Button „Kopieren“. Wenn Sie jetzt die Liste des 
aktuellen Jahres aufrufen, sehen Sie den kopierten Ant-
rag. 
 



Wie registrieren sich Projektlei-
tungen und kommunale Ant-
ragsteller? 

Wählen Sie „Zugang Projektleitungen und kommunale 
Antragsteller“. Sie benötigen  

- die 8-stellige Geschäftsnummer des LSB (für die 
Registrierung ist nur eine Geschäftsnummer von 
einer Schule, mit der Sie zusammen arbeiten 
wollen, nötig), 

- - die E-Mailadresse des Projektleiters, (die be-
reits beim LSB hinterlegt ist), und  

- einen persönlichen Login- Namen, den Sie sich 
selbst vergeben haben (diesen bitte nicht verges-
sen!). Klicken Sie auf „registrieren“. 

Sie erhalten daraufhin ein Passwort. Mit Ihrem Login-
Namen und dem Passwort loggen Sie sich bitte ein und 
vergeben sich anschließend ein persönliches neues 
Passwort. 
Sollten Sie sowohl Ihr Passwort, als auch den Login 
Namen vergessen haben, so müssen Sie sich komplett 
neu registrieren, da diese Daten nicht hinterlegt werden! 

Wann und wie werden die Ge-
lder vom LandesSportBund 
gezahlt? 

Der LSB zahlt halbjährlich an die Übungsleiter aus (De-
zember und Mai). Sollte der angegebene Leiter sein 
Geld trotz Zuwendungsbescheid nicht erhalten, setzen 
Sie sich bitte umgehend mit dem LSB (Tel. 0203 7381 -
910/-936) in Verbindung. 

Wie verfahre ich, wenn sich im 
Laufe des Jahres etwas an den 
Antragsdaten ändert?  

Bitte füllen Sie das Formular „Änderungsmitteilungen“ 
aus, zu finden auf der Homepage www.schulsport-
nrw.de. Der LSB nimmt sämtliche Änderungen zu den 
Anträgen nur in schriftlicher Form an. Änderungsmög-
lichkeiten sind ausschließlich: 

 Änderung der Durchführungsdauer 
 Änderung der Bankverbindung 
 Änderung der Leitung der Schulsportgemein-

schaft 
Wie erfahre ich, ob mein Ant-
rag bewilligt wurde? 

Für alle bewilligten Anträge mit einer finanziellen 
Zuwendung werden entsprechende Bewilligungsbe-
scheide an die Schulen geschickt. Diese sind rechtsgül-
tig. 

Was mache ich, wenn ich fest-
stelle, dass der Antrag, den ich 
bereits gestellt habe, nachträg-
lich umgewidmet werden muss 
(z. B. von einer Allgemeinen 
Schulsportgemeinschaft in eine 
TS oder TF- Gruppe oder um-
gekehrt)? 

Umwidmungen sind nicht möglich! Weder im lau-
fenden Antragsverfahren, noch nachträglich nach 
einer Bewilligung. 
Sollte der Fall eintreten, den bereits gestellten Antrag 
noch während des laufenden Antrags- Verfahrens än-
dern zu wollen, so muss dieser Antrag von der Schule 
gelöscht und ein neuer gestellt werden. 
Umwidmungen nach einer erfolgten Bewilligung sind 
nicht mehr möglich. 

  


